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Breitenhofstrasse - Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) -  

freiwillige Vernehmlassung gemäss § 12, 13 und 14 StrG, Öffentliche Planauflage,  

Mitwirkung der Bevölkerung, Rüti (ZH) 

 

 

Im Sinne des Mitwirkungsverfahrens gemäss § 13 StrG wird eine Planauflage des ge-

nannten Projekts durchgeführt. 

 

Im «Räumlichen Entwicklungskonzept (REK)», welches seit Mitte 2022 vorliegt, wurde 

festgehalten, dass die Breitenhofstrasse siedlungsorientiert gestaltet werden soll: mit ei-

ner der Situation angepassten Geschwindigkeit und einer erhöhten Aufenthaltsqualität. 

Basierend darauf wurde für die Breitenhofstrasse ein Betriebs- und Gestaltungskonzept 

(BGK) ausgearbeitet. Die daraus resultierenden Gestaltungsvorschläge liegen vor und 

sollen im Rahmen der freiwilligen Vernehmlassung § 12, 13 und14 StrG öffentlich aufge-

legt werden. Dadurch besteht für die Bevölkerung die Möglichkeit, sich aktiv einzubrin-

gen. Die eingebrachten Inputs werden im weiteren Projektverlauf diskutiert, abgewogen 

und nach Möglichkeit projektspezifisch eingearbeitet. 

 

Durchführende Stelle 

Gemeinde Rüti ZH 

 

Angaben zur Auflage 

Die Auflage- und Anhörungsfrist von 60 Tagen beginnt am 17. Januar 2025 und endet 

am 18. März 2025. Während dieser Zeit sind die Unterlagen zum Betriebs- und Gestal-

tungskonzept auf www.mitwirken.rueti.ch einsehbar und sie können diese herunterladen.  

Innert dieser Auflagefrist ist jedermann berechtigt, sich zum Betriebs- und Gestaltungs-

konzept zu äussern. Einwendungen sind bis spätestens 18. März 2025 über das Portal 

eMitwirkung einzureichen.  
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Seite 2/2 Rechtliche Hinweise 

Einwendungen gegen das Projekt im Sinne der Mitwirkung der Bevölkerung können in-

nerhalb der Auflagefrist schriftlich bei der Kontaktstelle erhoben werden. Sofern allfällige 

Einwendungen gegen das Projekt nicht berücksichtigt werden können, wird dazu in ei-

nem schriftlichen Bericht gesamthaft Stellung genommen. 

 

Frist: 60 Tage 

Ablauf der Frist: 18.03.2025 

 

Kontaktstelle 

Gemeinde Rüti 

Abteilung Bau 

Breitenhofstrasse 30 

8630 Rüti ZH  

Rüti, 17. Januar 2025 

 


